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Verbreitung der ASP - Überblick
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Situation in Sachsen

 Ausbreitung der Fälle in GR südlich der A4 und in MEI/BZ 
nordöstlich des Kerngebietes

 Antikörpernachweise bei virologisch negativen Tieren – Virus 
bereits länger in infizierten Gebieten vorhanden

 Großteil der Befunde sind dennoch negativ

 von allen untersuchten WS: insgesamt 18,2 % positive Fälle 

 davon 61% Fallwild, 1% Unfallwild, Rest erlegte WS

 Tiere sterben nicht von selbst in begrenzten Gebieten, Bejagung nötig
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Situation in Sachsen

 Ausbrüche in den Landkreisen MEI/BZ 

Ausweitung der bestehenden Restriktionszonen
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Restriktionszonen in Sachsen

Sperrzone II 
(Gefährdetes 
Gebiet mit ASP-
Nachweisen)

Kerngebiet in 
Sperrzone II 
(Infektionszone)

Sperrzone I 
(Pufferzone ohne 
ASP-Nachweise)



Restriktionszonen in Dresden

Sperrzone II 
(Gefährdetes 
Gebiet mit ASP-
Nachweisen)

Sperrzone I 
(Pufferzone ohne 
ASP-Nachweise)

B6



Allgemeinverfügungen Dresden Sperrzonen I und II 

 Bekanntmachung vom 25. Januar 2022

Sperrzone I

 gesund erlegte WS dürfen unter folgenden Bedingungen innerhalb oder 
außerhalb der Sperrzone I aus den Wildkammern verbracht werden

 ASP-Untersuchung von Blutproben mit Negativbefund

 Untersuchungsergebnisse auf der Homepage einsehbar

 Verbringung zum privaten häuslichen Gebrauch oder direkt an den Endverbraucher oder an örtliche 
Betriebe des Einzelhandels zur direkten Abgabe an den Endverbraucher



Allgemeinverfügungen Dresden Sperrzonen I und II 

 Bekanntmachung vom 25. Januar 2022

Sperrzone II

 gesund erlegte WS dürfen unter folgenden Bedingungen innerhalb der 
Sperrzone II aus den Wildkammern verbracht werden

 ASP-Untersuchung von Blutproben mit Negativbefund

 Untersuchungsergebnisse auf der Homepage einsehbar

 ausschließlich für den privaten häuslichen Gebrauch, keine Vermarktung!



Allgemeinverfügungen Dresden Sperrzonen I und II 

Gleiche Regelungen in den Sperrzonen

 Entsorgung Aufbruch und Schwarte über die Kadaversammelpunkte

 Durchführung Fallwildsuche

 wöchentliche Rückmeldung via Meldeformular (siehe Homepage)

 Aufwandsentschädigung 

 Aneignung 50 Euro

 Verzicht auf Aneignung 150 Euro



Kasapu Klotzsche

Kasapu Weißig

Kasapu Lockwitz

Kasapu Pennrich

Kasapu MarsdorfKadaversammelpunkte
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Hebezeug am Kadaversammelpunkt



Blutprobenahme 

 Serumröhrchen mit grauer Kappe

 EDTA mit roter Kappe – Vorsichtig schwenken, nicht schütteln!

 Eindeutige Kennzeichnung der Probenröhrchen analog zum 
Probenbegleitschein

 Zügige Abgabe der Proben an der LUA
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www.dresden.de/schweinepest



www.dresden.de/schweinepest



Bitte unbedingt 
vollständig 
ausfüllen, um 
Rückfragen zu 
vermeiden!

www.dresden.de/schweinepest



www.dresden.de/schweinepest



www.dresden.de/schweinepest



www.dresden.de/schweinepest



Biosicherheit bei der Jagd
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 unhygienischen Transport von erlegtem Wild mit Privatfahrzeugen vermeiden

 ausreichend große, desinfizierbare Wildwannen nutzen

 Hygienemaßnahmen in Wildkammern und Sammelstellen (Betreten nur durch Befugte, 
Desinfektionswanne an Ein-/Ausgängen)

 Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeit für Wildwannen, Messer u.a. Gerätschaften, 
Schuhe
 wirksame Desinfektionsmittel: Natriumhypochlorit, organische Säuren

 Jagdkleidung nach jeder Schwarzwildjagd waschen (60°C)

 zentrale Aufbrechplätze bei Bewegungs-/Gesellschaftsjagden, sichere Entsorgung des 
Aufbruchs

 Verzicht auf Jagdreisen in betroffenen Gebieten

 Kontakt zu Hausschweinebeständen 48h meiden
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